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Bequem und günstig reisen in 
der Region: Das war bisher 
nur mit dem Bus möglich, aber 
auch der fährt nicht überall 
hin. Deshalb haben die WKO 
Bezirk Rohrbach und die Kli-
ma- und Energie-Modellregion 
Donau-Böhmerwald gemein-
sam ein neues Mobilitätskon-

zept erarbeitet. Der Startschuss für das „Granittaxi“ fällt am 

20. September. Die Gemeinde Pfarrkirchen ist mit dabei!  

Das neue Shuttleservice in Kooperation mit Postbus Shuttle 
und Heinzl Reisen bietet eine einfache Anbindung ans öffent-
liche Nahverkehrsnetz, sozusagen eine Schnittstelle zwi-
schen Individualverkehr und Öffis. Mit dem Granittaxi kann 
man wochentags zwischen 8.30 und 18.30 Uhr sowie an 
Samstagen von 8 bis 13 Uhr zahlreiche Zu- und Ausstiegs-
stellen in der Region erreichen (in unserer Gemeinde wird es 
26 Haltepunkte geben)  – schon ab EUR 3,50 pro Person und 
Fahrt. Notwendig dafür ist nur eine Buchung der Fahrt über 
die Smartphone-App von Postbus Shuttle. Die App ist für 
Android und Apple kostenlos im jeweiligen App-Store verfüg-
bar, die Links dorthin und weitere Informationen dazu findet 

man auf www.granittaxi.at.  

Das neue Fahrangebot ermöglicht Menschen ohne Führer-
schein oder ohne Auto mehr Mobilität, erspart vielleicht sogar 
das Zweitauto im Haushalt, entlastet den Straßenverkehr und 
bringt einen sicher und günstig zum Einkaufen, zu Arzttermi-
nen, ins Kaffeehaus oder zu Freizeitangeboten. Es ist ein 
tolles Service für unsere Bürgerinnen und Bürger. Das Gra-
nittaxi-Pilotprojekt startet vorerst in den fünf Gemeinden 
Pfarrkirchen, Putzleinsdorf, Niederkappel, Hofkirchen und 
Lembach. Laut den Projektinitiatoren Andreas Höllinger und 
Johannes Großruck soll das Mobilitätsangebot bei positiver 
Entwicklung auf weitere Gemeinden in der Umgebung und in 

Zukunft sogar bezirksweit ausgeweitet werden. 

Bgm. Hermann Gierlinger 

Cornelia Reiter, die seit 
04.11.2019 am Gemein-
deamt beschäftigt ist, hat 
am 1. Juli vor der Prü-
fungskommission beim 
Amt der OÖ. Landesre-
gierung die Dienstprü-
fung Modul 2 im Ausbil-
dungstyp 1 erfolgreich 

bestanden. 

 

Claudia Reiter hat heuer 
den Standesbeamten-
Grundkurs besucht und 
hat am 22. Juni vor der 
P rü fungskommiss ion 
beim Amt der oö. Lan-
desregierung die Stan-
desbeamten-Dienst -
prüfung erfolgreich be-

standen. 

 

Wir gratulieren unseren Kolleginnen sehr herzlich zu 

den bestandenen Prüfungen! 
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Wahllokale: 

Pfarrkirchen: Volksschule 
Altenhof: Kindergarten 

Amesedt: Feuerwehrzeughaus 

Wahlzeit: 

8 - 13 Uhr 

Amtliche Wahlinformation: 

Jeder Wahlberechtigte hat eine amtliche Wahlinformation 
zugeschickt bekommen, auf der alle Informationen zur 
Wahl stehen. Nehmen Sie diese bitte zur Wahl mit, Sie 
erleichtern der Wahlbehörde damit die Wahlabwicklung. 
Österreichische Staatsbürger sind für alle 3 Wahlen wahl-
berechtigt. In der Gemeinde mit Hauptwohnsitz gemeldete 
EU-Bürger sind nur bei der Gemeinderatswahl und Bürger-

meisterwahl wahlberechtigt! 

Wahlkarten: 

Wenn Sie Ihre Stimme nicht im Wahllokal abgeben können, 
müssen Sie die Wahlunterlagen mittels Wahlkarte anfor-

dern: 

• online: über die Internetseite www.wahlkartenantrag.at 

• schriftlich: Verwenden Sie dazu am besten die Antrags-

karte, die gemeinsam mit der amtlichen Wahlinformation 
an alle Wahlberechtigten zugeschickt wurde. Sie können 
die Wahlkarte aber auch per FAX oder E-Mail beantra-

gen (Ausweiskopie mitfaxen/-mailen) 

• Persönlich: einfach am Gemeindeamt vorbeikommen 

und die Wahlkarte gleich mitnehmen! 

WICHTIG: 

• Die telefonische Beantragung von Wahlkarten ist 

NICHT möglich! 

• Die Beantragung der Wahlkarte hat durch den Wähler 

selbst zu erfolgen. Eine Beantragung durch Angehörige, 

Sachwalter oder mittels Vollmacht ist nicht zulässig! 

• Letzter Termin für die Anforderung von Wahlkarten, die 
per Post zugeschickt werden sollen, ist Mittwoch, 22. 
September 2021. Danach können Wahlkarten nur mehr 
dann ausgestellt werden, wenn sie persönlich abgeholt 
werden. Spätester Ausstellungstermin ist Freitag, 24. 

September 2021, 12 Uhr! 

Die ausgefüllten Wahlkarten müssen spätestens bis zum 
Wahltag, So., 26.09.2021, 13 Uhr am Gemeindeamt Pfarr-
kirchen i.M. eingelangt sein. Sie können am Wahltag auch 
in einem der 3 Wahllokale abgegeben werden. Später ein-
langende Wahlkarten können nicht mehr berücksichtigt 

werden. Wahlkarten daher rechtzeitig beantragen! 

Vorzugsstimmen: 

Es können sowohl bei der Landtagswahl als auch bei der 
Gemeinderatswahl Vorzugsstimmen vergeben werden. Auf 
dem Stimmzettel der Landtagswahl sind alle Kandidaten 
aufgedruckt. Bei der Partei, die Sie gewählt haben, können 
Sie jeweils 1 Vorzugsstimme für den Regionalwahlkreis und 
den Landeswahlkreis vergeben, indem Sie den betreffen-
den Kandidaten ankreuzen. Bei der Gemeinderatswahl 

können 3 Vorzugsstimmen vergeben werden, indem Sie die 
Namen der Kandidaten in die dafür vorgesehenen Felder 

schreiben. 

Für die Gemeinderatswahl kandidieren: 

Liste 1: ÖVP - Österreichische Volkspartei 

Kandidaten: 
1. Gierlinger Hermann, Schlag 8 
2. Kehrer Daniela, Grettenbach 5 
3. Auer Stefan, Mühholz 9 
4. Winkler Thomas, Amesedt 29 
5. Raab Hubert, Pernerstorf 16 
6. Galle Regina, Pollmannsdorf 20 
7. Rauscher Franz, Unholnedt 5 
8. Wögerbauer Daniel, Altenhof 77 
9. Nadschläger Christoph, Pfarrkirchen 60 
10. Falkner Maria, Vatersreith 24 
11. Schuster Niklas, Grettenbach 32 
12. Kandlbinder Doris, Wehrbach 9 
13. Huber Martin, Albernberg 1 
14. Füchsl Andreas, Pollmannsdorf 14 
15. Gammer Herbert, Weberschlag 3 
16. Leitenbauer Christoph, Pfarrkirchen 77 
17. Gabriel Maximilian, Amesedt 23 
18. Gruber Franz, Wehrbach 15 
19. Peinbauer Manfred, Vatersreith 3 
20. Hinterberger Stefan, Mühlholz 4 
21. Haugeneder Edith, Waldhäusl 7 
22. Kaiser Hedwig, Wurzwoll 5 
23. Kehrer Raphael, Falkenhof 3 
24. Höglinger Verena, Grettenbach 3 
25. Zauner Barbara, Hamet 1 
26. Moser Dominik, Hochhaus 1 
27. Heinzl Stefan, Pfarrkirchen 59 
28. Schwarzbauer Klaus, Vatersreith 4 
29. Stallinger Johannes, Eilmannsberg 1 
30. Ernecker Karina, Hamet 16 
31. Kneidinger Gebhard, Altenhof 12 
32. Neumüller Dominik, Pfarrkirchen 74 

 
Liste 3: SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs 

Kandidaten: 
1. Ratzenböck Gerhard, Altenhof 42 
2. Erlinger Leopold, Altenhof 4 

 

3 Stimmzettel - 2 Kuverts 

Beachten Sie bitte beim Wahlvorgang, dass Sie die Stimmzettel 

in die richtigen Kuverts geben: 

• Der lila-farbene Stimmzettel der Landtagswahl kommt ins 

das lila-farbene Kuvert. 

• Die beiden Stimmzettel der Gemeinderatswahl und Bürger-

meisterwahl kommen gemeinsam in das graue Kuvert. 

 

Die Wahlergebnisse der Landtagswahl, Gemeinderatswahl  und 
Bürgermeisterwahl werden am Wahlsonntag, 26.09.2021 

abends auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht. 
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Der Blutspendedienst des Roten Kreuzes für OÖ. lädt zur 
Blutspendeaktion in der Gemeinde Pfarrkirchen i.M. ein. Blut 
spenden können alle gesunden Personen ab dem Alter von 

18 Jahren im Abstand von 8 Wochen. 

Der vor der Blutspende auszufüllende Gesundheitsfragebo-
gen und das anschließende vertrauliche Gespräch mit einem 
Arzt dienen sowohl der Sicherheit der Blutprodukte, als auch 
der Sicherheit der Blutspender. Bitte bringen Sie einen amtli-
chen Lichtbildausweis und Ihren Blutspendeausweis zur Blut-
spende mit. Den Laborbefund erhalten Sie ca. fünf Wochen 
nach der Blutspende zugeschickt, somit wird die Blutspende 
zu einer kleinen Gesundheitskontrolle! Sie sollten in den letz-
ten 3-4 Stunden vor der Blutspende zumindest eine kleine 
Mahlzeit und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und 

nach der Blutspende körperliche Anstrengungen vermeiden. 

Sie dürfen nicht Blut spenden, wenn Folgendes zutrifft: 
• „Fieberblase“ 
• offene Wunde, frische Verletzung 
• akute Allergie 
• Krankenstand und Kur 

In den letzten 48 Stunden: 

• Eine Impfung mit Totimpfstoff z.B. FSME Influenza, Diph-
therie, Tetanus, Polio, Meningokokken, Hepatitis-A/-B 

• Unblutige zahnärztliche Eingriffe 

In den letzten 3 Tagen: 

• Desensibilisierungsbehandlung (Allergien) 

In den letzten 7 Tagen: 

• Zahnextraktion 
• Zahnsteinentfernung 
• Wurzelbehandlung 

In den letzten 4 Wochen: 

• Infektionskrankheiten (Grippaler Infekt Darminfektion bzw. 
Durchfall usw.) 

• Eine Impfung mit Lebendimpfstoff, z.B. Masern Mumps, Rö-
teln, Schluckimpfung, BCG, usw. 

• Einnahme von Antibiotika 

In den letzten 2 Monaten: 

• Zeckenbiss 

In den letzten 4 Monaten: 

• Piercen, Tätowieren, Ohrstechen, Akupunktur außerhalb der 
Arztpraxis, Permanent Make Up 

• Magenspiegelung, Darmspiegelung 
• Kontakt mit HIV, Hepatitis-B, -C 
In den letzten 6 Monaten: 

• Aufenthalt in Malariagebieten 

Für Fragen steht Ihnen die Blutzentrale Linz unter der kostenlo-
sen Blutspende Hotline: 0800 / 190 190 Verfügung. Bitte kom-
men Sie Blut spenden, denn nur mir Ihrer Blutspende kön-
nen die Krankenhäuser mit genügend lebensrettenden 
Blutkonserven versorgt werden! 

Antworten zu Fragen rund um Covid-19 

finden Sie auf www.blut.at 

Von Montag, 20.09.2021 bis Montag, 27.09.2021 können 

folgende 4 Volksbegehren unterschrieben werden: 

1. Notstandshilfe 
2. Impflicht: Notfalls JA 
3. Impflicht: Striktes NEIN 
4. Kauf Regional 

Das Eintragungslokal befindet sich am Gemeindeamt Pfarr-
kirchen, die Unterschriften können dort zu folgenden Eintra-

gungszeiten abgegeben werden: 

Montag, 20. September 2021 von 8 - 20 Uhr 
Dienstag, 21. September 2021 von 8 - 20 Uhr 
Mittwoch, 22. September 2021 von 8 - 16 Uhr 
Donnerstag, 23. September 2021 von 8 - 16 Uhr 
Freitag, 24. September 2021 von 8 - 16 Uhr 
Samstag, 25. September  2021 von 8 - 10 Uhr 
Montag, 27. September 2021 von 8 - 16 Uhr 

Die Volksbegehren können bei jedem beliebigen Gemeinde-
amt unterzeichnet werden. Zur Eintragung nehmen Sie bitte 

einen Lichtbildausweis mit. 

Die Volksbegehren können auch im Internet mittels qualifi-
zierter Elektronischer Signatur (Bürgerkarte oder Handysig-
natur) unterstützt werden: http://www.bmi.gv.at/volksbe-
gehren. Online können Sie eine Eintragung bis 27. Septem-

ber 2021, 20.00 Uhr durchführen! 

Eintragungsberechtigt sind alle Österreicher, die bis zum 
27.09.2021 das 16. Lebensjahr vollenden und am Stichtag 
16.08.2021 in die Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen 
sind. Wer bereits das Einleitungsverfahren eines dieser Volks-
begehren mit seiner Unterschrift unterstützt hat, kann das 
betreffende Volksbegehren nicht mehr unterschreiben, da diese 

Unterstützungen berücksichtigt werden! 

Weitere Informationen und den Text der Volksbegehren finden 
Sie auch auf der Internetseite der Gemeinde Pfarrkirchen: 

www.pfarrkirchen.at 

3 Zimmer, 80 m², Miete incl. Betriebskosten ohne Heizkos-
ten 570,57 €. Zur Wohnung gehört auch ein kleines Keller-
abteil und auch der Erdkeller kann gemeinsam genutzt 

werden. 

Ansprechperson für die Wohnungsvermietung: Real-
Treuhand Immobilien Vertriebs GmbH, Patrick Josing, Tel.: 
0676/81418015. Für weitere Informationen und für Woh-
nungsbesichtigungen wenden Sie sich bitte an das Ge-

meindeamt Pfarrkirchen i.M. 
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Mit der am 1. September 2021 in Kraft getretenen Novelle 
des Hundehaltegesetzes gibt es wichtige Änderungen für alle 
Hundebesitzer. Dies betrifft einerseits die Ausbildung des 
Hundehalters bzw. der Hundehalterin und andererseits die 
Vorlage einer Chip-Registrierungsbestätigung bei der Anmel-

dung eines Hundes. 

Hunde ab einem Alter von 3 Monaten müssen aufgrund des 
Tierschutzgesetzes mit einem elektronisch ablesbaren 
Microchip gekennzeichnet werden. Die Registrierung des 
Chips in der Heimtierdatenbank des Bundes (https://
heimtierdatenbank.ehealth.gv.at) ist verpflichtend und wird 
meistens gleich vom durchführenden Tierarzt erledigt. An-
sonsten kann diese Registrierung aber auch der Tierhalter 
selbst erledigen. Für die Registrierung ist eine elektronische 

Signatur (Handysignatur, Bürgerkarte) erforderlich. 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Chip Ihres Hundes in 
der Heimtierdatenbank registriert ist bzw. ob die dort gespei-
cherten Daten noch aktuell sind, überprüfen Sie dies bitte in 
der Heimtierdatenbank. Vergessen Sie nicht, die Daten bei 
Bedarf zu aktualisieren! Außerdem muss gemeldet werden, 
wenn der Hund an eine neue Besitzerin/einen neuen Besitzer 

abgegeben wird oder auch, dass der Hund verstorben ist. 

Chippen ohne Registrierung ist sinnlos! Wenn bei einem 
aufgefundenen Hund der Microchip ausgelesen wird, dieser 
aber in der Heimtierdatenbank nicht registriert ist, kann der 
Besitzer des Hundes nicht ausgeforscht werden. Daher muss 
nun bei der Anmeldung eines Hundes bei der Gemeinde eine 
Registrierungsbestätigung über die erfolgte Registrierung des 
Chips vorgelegt werden. Sollte der Hundehalter bzw. die Hun-
dehalterin über keine elektronische Signatur verfügen, be-
steht die Möglichkeit, diese Registrierung am Gemeindeamt 

bei der Hundeanmeldung durchführen zu lassen. 

Die bereits bestehende Doppelkennzeichnung von Hunden 
mittels Chip und Hundemarke bleibt bestehen. Die zusätzliche 
Kennzeichnung mit einer amtlichen Hundemarke ist aufgrund 
des OÖ. Hundehaltegesetzes erforderlich. Die Hundemarke 
ermöglicht im Falle des Auffindens eines entlaufenen Hundes 
das rasche Ausforschen des Hundehalters, wenn kein Chiple-
segerät zum Auslesen des Microchips zur Verfügung steht oder 

der Chip nicht registriert ist. 

Die bereits bestehende Hundehalterausbildung wurde wesent-
lich erweitert. Diese Ausbildung ist vom künftigen Hundehalter 
oder von der künftigen Hundehalterin vor Anschaffung eines 
Hundes zu absolvieren. Die allgemeine Sachkunde ist eine 
theoretische Ausbildung von mindestens sechs Stunden, wo-
mit eine Verdoppelung der bisher vorgesehenen dreistündigen 
Ausbildung erfolgt ist und umfasst folgende Inhalte: Allgemeine 
Anforderungen an Haltung und Pflege von Hunden; Wesen, 
Verhalten und rassespezifische Eigenschaften von Hunden; 
Beratung betreffend Rassewahl, Anschaffung und Kosten von 
Hunden; Erziehung und Ausbildung von Hunden; Gefahrenquel-
len und Gefahrenvermeidung im Umgang mit Hunden; Rechtli-

che Rahmenbedingungen der Hundehaltung. 

Für das Halten von auffälligen Hunden hat der Hundehalter 
oder die Hundehalterin eine erweiterte Sachkunde-Ausbildung 
gemeinsam mit dem betreffenden Hund zu absolvieren. Sie 
besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil 
von insgesamt mindestens zehn Stunden und hat insbeson-
dere folgende Inhalte zu umfassen: Lernverhalten bei Hunden; 
die Sprache des Hundes; Stress bei Hunden; die richtige Be-
schäftigung mit dem Hund; Leinenführigkeit, Sitz- und Freifolge-
ausbildung unter besonderer Berücksichtigung der Bewältigung 

von Stresssituationen. 

Österreich verfügt über ein gut ausgebautes Warn- und 
Alarmsystem, das vom Bundesministerium für Inneres, ge-
meinsam mit den Ämtern der Landesregierungen, und den 
Landes-Feuerwehrverbänden betrieben wird. Österreich ist 
somit, als eines von wenigen Ländern, in der La-
ge, eine flächendeckende Sirenenwarnung, über 

mehr als 8200 Zivilschutzsirenen, abzustrahlen. 

Die Auslösung der Signale kann, je nach Gefah-
rensituation, zentral von der Bundeswarnzentrale 
im Einsatz- und Krisenkoordinationscenter des 
Bundesministeriums für Inneres, von den Landes-
warnzentralen der einzelnen Bundesländer, den 
Bezirkswarnstellen oder auch direkt vor Ort erfol-

gen. 

Am Samstag, dem 2. Oktober 2021, wird wieder 
ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchge-
führt. Zwischen 12:00 und 12:45 Uhr werden nach 
dem Signal „Sirenenprobe“ die drei Zivilschutzsig-
nale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ in 
ganz Österreich ausgestrahlt. Der Probealarm 
dient einerseits zur Überprüfung der technischen 

Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, andererseits soll 
die Bevölkerung mit diesen Signalen und ihrer Bedeutung ver-
traut gemacht werden. In den Medien wird während der Proben 

ständig informiert. 
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Beauftragung Firma Wolf Systembau mit Errichtung 
Löschwasserbehälter Hamet/Scharten 

Die Gemeinde hat im Voranschlag 2021 die Errichtung eines 
neuen Löschwasserspeichers für den Bereich Hamet/
Scharten berücksichtigt. Neben der Dienstbarkeitsvereinba-
rung mit der Grundeigentümerin liegt auch die Zusage für 
einen Landeszuschuss in Höhe von 10 % der Kosten – maxi-
mal € 2.500 durch das OÖ. Landesfeuerwehrkommando vor. 
Der Auftrag zur Errichtung des 100 m³ großen Behälters wur-
de mit einer Auftragssumme von € 33.508 an die Firma Wolf 
Systembau, Scharnstein vergeben. Die Errichtung des Lösch-

behälters ist für Herbst 2021 vorgesehen. 

Vermietung der DG-Wohnung in Mietwohnanlage 
„Alte Schule“ ab Juni 2021 

Die nach dem Ableben der Vormieterin Frau Sukowski freige-
wordene Wohnung im Dachgeschoß der Wohnanlage „Alte 
Schule“ wurde mit Juni 2021 an Herr Stefano Scarna vermie-
tet. Herr Scarna führt in der heurigen Golfsaison das Clublo-

kal und war daher auf Wohnungssuche in Pfarrkirchen. 

Genehmigung Bestandsaufnahme nach § 15 Lieg-
TeilG Ortsdurchfahrt Karlsbach  

Im Zuge der Schaffung eines Bauplatzes im Osten der Ort-
schaft Karlsbach wurde auch die Vermessung 
(Naturbestandsaufnahme) der öffentlichen Zufahrt Grdst.Nr. 
5309 erforderlich. In Abstimmung mit den Grundeigentümern 
wurde durch das Zivilingenieurbüro Öhlinger/Brandtner im 
Auftrag der Gemeinde auch ein Teilstück der Ortsdurchfahrt 
in Karlsbach (Grdst.Nr. 5267/13) zwischen den Anwesen 
Karlsbach 1 und Karlsbach 6 vermessen. Die durchgeführten 
Naturbestandsaufnahmen sollen in den Katasterstand über-

führt werden. 

Einstellung Verfahren Änderung FLWPl Nr. 49 mit 
Ausweisung eines Bauplatzes Grdst.Nr. 5775 östlich 
des Ortes Oberkappel 

Mit den maßgeblichen Stellungnahmen der Abteilung örtliche 
Raumordnung und der Sachverständigen für Natur- und 
Landschaftsschutz wurde die beantragte Einzelwidmung ne-
gativ beurteilt und als willkürliche anorganische Siedlungsent-
wicklung beurteilt, die im Widerspruch zu den Raumord-
nungszielen steht. Nachdem sich auch die Antragsteller im 
Planauflageverfahren nicht mehr dazu geäußert haben hat 

der Gemeinderat die Einstellung beschlossen. 

Einleitung Verfahren Änderung FLWPl Nr. 51 im Be-
reich Ortschaft Albernberg 

In Zusammenhang mit der Übergabe des Gewerbestandortes 
Albernberg 4 soll dem Übernehmer die Möglichkeit gegeben 
werden das alte Betriebswohnhaus durch einen Neubau zu 
ersetzen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Über-
prüfung der Betriebsbaugebiets-Widmungen in der Ortschaft 
und gegebenenfalls die Rückwidmung in Dorfgebiet oder 

auch Grünland. 

Aufhebung Bebauungsplan aus dem Jahr 1976 für den 
Bereich „Siedlung Pfarrkirchen-West“ 

Im mit Beschluss vom 26.02.2021 eingeleiteten Verfahren wur-
den keine ablehnenden Stellungnahmen eingebracht und auch 
die Abt. Raumordnung beim Amt der Oö. Landesregierung hat 
keine überörtlichen Interessen geltend gemacht. Das Sied-
lungsgebiet „Pfarrkirchen-West“ ist bis auf eine Bauparzelle 
verbaut und der Bebauungsplan daher überholt. Der Gemeinde-

rat hat daher die Aufhebung des Bebauungsplanes verordnet. 

Anpassung Bebauungsplan „Ortszentrum“ für Errich-
tung neues Amtshaus 

Für das Ortszentrum von Pfarrkirchen besteht seit dem Jahr 
1995 der Bebauungsplan Nr. 7 „Ortszentrum“, der auf den Er-
halt der geschlossenen Baustruktur und der Charakteristik des 
Ortes abzielt. Das aus dem Architektenwettbewerb hervorge-
gangene Siegerprojekt des Zivilingenieurbüros TWO IN A BOX 
mit Architekt Fiereder fügt sich insbesondere baulich durch die 
kleingliedrige und klare Struktur sehr gut in das Ortsensemble 
ein und wurde letztlich auch deswegen zum Siegerprojekt ge-
kürt. Um das Projekt umsetzen zu können ist aber eine gering-
fügige Anpassung der Baufluchtlinien erforderlich. Der Gemein-
derat hat daher das Verfahren zur Änderung des Bebauungs-

planes „Ortszentrum“ eingeleitet. 

Abschluss Trägervereinbarung für die Schüler-
Nachmittagsbetreuung an der VS Pfarrkirchen mit der 
OÖ. Hilfswerk GmbH. 

Mit dem Schuljahr 2021/22 wird an unserer Volksschule mit 
einer eigenständigen Schülernachmittagsbetreuung gestartet. 
Vorläufig wird der östliche Klassenraum provisorisch für die 
Schülerbetreuung adaptiert. Im Sommer 2022 soll aber gemein-
sam mit Sanierungsarbeiten in der Volksschule auch die Nach-
mittagsbetreuung entsprechend mit Küche und Ausspeisungs-
raum gestaltet werden. Die Mittagsverpflegung für die Kinder 
wird von der Schulküche der Mittelschule Hofkirchen angeliefert 
werden. Für die Betreuung der Kinder im Freizeitteil hat die 
Gemeinde eine Vereinbarung mit dem OÖ. Hilfswerk als Träger 
abgeschlossen. Das OÖ. Hilfswerk führt bereits in vielen Ge-
meinden die Nachmittagsbetreuung durch und hat insbesonde-
re einen entsprechenden Personalpool und das pädagogische 

Know-how  

Beteiligung am Regionsprojekt „Wohnen mit Service“ 

Gemeinsam mit der SPES-Akademie und der Leader-Region 
Donau-Böhmerwald ist in unserem Bezirk das Projekt für inno-
vative Wohnkonzepte für ältere MitbürgerInnen angelaufen. 
Nach dem Vorbild von verschiedenen untersuchten Wohnkon-
zepten sollen in unserem Bezirk mehrere derartige Wohnprojek-
te „Wohnen mit Service“ verwirklicht werden. Die Gemeinde 
Pfarrkirchen wird sich an dem Regionsprojekt beteiligen und hat 
beschlossen den Gemeindebeitrag von voraussichtlich 2.340 

Euro bereitzustellen. 
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Neues aus der Gesunden Gemeinde 

Besuchen Sie uns auch auf der Gemeindehomepage: 
www.pfarrkirchen.at - Gesundheit & Soziales 

Menschen stehen täglich vor Entscheidungen, wenn es um 
ihre Gesundheit geht. Dazu benötigen sie das Wissen, die 
Motivation und die Fähigkeiten, relevante Gesundheitsinfor-
mationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzu-
wenden. Durch die Stärkung dieser Kompetenzen sind wir 
in der Lage präventive Maßnahmen in Anspruch zu nehmen 
und mit Krankheiten gut umgehen zu können. Denn die 
eigene Gesundheit beschäftigt uns ein Leben lang. Die gro-
ße Herausforderung ist es, das theoretische Gesundheits-

wissen in den praktischen Alltag zu integrieren.  

1. Reflektieren Sie regelmäßig Ihr Gesundheitswissen 
und Ihren Lebensstil  

 Was bedeutet „gesund zu leben“ für mich persön-
lich? Welche gesundheitsförderliche Routine lebe ich 

im Alltag?   

 Welche Aktivitäten, Hobbies und Gewohnheiten be-

reiten mir Freude und halten mich gesund? 

 Welche Gewohnheiten (essen, trinken, bewegen, 
rauchen, etc.) sind weniger gut für mich? Möchte ich 

diese ändern? 

 Wo hole ich mir Motivation und Hilfe für eine Verhaltens-

änderung? 

2. Versuchen Sie durch gezielte Fragen an die Ärztin/den 
Arzt bzw. den Therapeutin/den Therapeuten zu verste-
hen, was Sie krank gemacht hat bzw. wie Sie wieder 
gesund werden. 

Die Initiative „3 Fragen für meine Gesundheit“ soll Sie er-
mutigen, im Gespräch mit Ihren Ärztinnen und Ärzten, aber 
auch mit anderen Gesundheitsfachkräften, aktiv zu werden 

und folgende wichtige Einstiegsfragen zu stellen:  

 Was habe ich? 

 Was kann ich tun? 

 Warum soll ich das tun? 

 

3. Hinterfragen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse 

 Benötige ich Ruhe, Entspannung oder körperliche Bewe-

gung?  

 Was fühle ich gerade? Bin ich wütend, traurig, ent-
täuscht? Was zeigt mir das Gefühl? Was tut mir gerade 

gut? 

Die Gesunde Gemeinde Pfarrkirchen beteiligt sich in den Jahren 2021 / 2022 am Schwerpunkt “gesundheit verstehen. gesundheit 
leben“ des Landes Oberösterreich. Innerhalb der nächsten zwei Jahre werden wir verschiedene Aktivitäten zum Thema Gesund-

heitskompetenz planen und umsetzen.  

 

Folgende Angebote sind bereits in Vorbereitung:  

 Vortrag „Gesundheit beginn im Darm“ – Verdauungsproblemen auf der Spur 

 Kochkurs „Duftendes Brot und Gebäck – ganz einfach selber machen“ 

 Kräuterwanderung  

 Vortrag „Schlaf gut! Der Schlaf aus psychologischer Sicht!“ 

 Aktionstag „Einfach Leben retten“ in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz (Herzinfarkt erkennen und Erste Hilfe 

leisten) 

 

Natürlich finden auch wieder zahlreiche Angebote im Bereich Bewegung und Sport  statt.  

 

Wir laden alle Interessierten zur Mitgestaltung herzlich ein. Bringt eure Ideen und Wünsche ein und beteiligt euch bei den Aktivitä-

ten, Angeboten und Veranstaltungen zu diesem wichtigen Gesundheitsthema.  

 

Wir freuen uns darauf! 



 — 7 — 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Pfarrkirchen i.M. Nr. 2/2021 



 — 8 — 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Pfarrkirchen i.M. Nr. 2/2021 

23.09.2021      07.10.2021 
21.10.2021      04.11.2021 

18.11.2021 
 

jeweils von 8.15 bis 12 Uhr bei der BH Rohrbach (An-

meldung unter der Tel.Nr. 07289 / 8851-69401) 

 

 

 

22.09.2021 
 

9 bis 12 Uhr bei der BH Rohrbach (Anmeldung unter der 

Tel.Nr. 07289 / 8851-69413 oder 69415 erforderlich). 

Beratung im Zusammenhang mit geplanten Vorhaben im 
Grünland bzw. im Nahbereich von Gewässern (Gelände-
gestaltungen, Rodungen, Aufforstungen, Entwässerun-
gen, Teichanlagen, Wegebau, Naturschutzförderungen). 
Keine Gebäudevorhaben! 

 

 

12.10.2021    15.11.2021 

Einreichunterlagen bitte rechtzeitig am Gemeindeamt 

abgeben. 

 

17.09.2021 
 

11.11.2021 
(Konstituierung des neuen Gemeinderates) 

 
 

08.10.2021 
18 Uhr in Rohrbach 

 

Anmeldung und Information bei Rudolf Klein, Tel.: 0664/ 
411 11 68, Kursort: SVÖ Rohrbach-Berg, Wandschaml 

14, 4150 Rohrbach-Berg 

 

 

Montag 27. September 2021, 18 - 22 Uhr 
Mittwoch, 29. September 2021, 18 - 22 Uhr 

Montag, 4. Oktober 2021, 18 - 22 Uhr 

Mittwoch, 6.Oktober 2021, 18 - 22 Uhr 

in der Rot-Kreuz-Ortsstelle Hofkirchen. Informationen und 

Anmeldung unter 07285/244 

Der BAV Rohrbach führt wieder eine kostenlose Samm-
lung von Fahrsilofolien und Wickelfolien von Rundballen 

sowie Netzen und Schnüren durch. 

Die Folien müssen sauber, trocken, besenrein und frei 
von jeglichen Fremdstoffen sein. Nur so können sie der 
Wiederverwertung zugeführt und neue Silofolien, Müll-

säcke oder Einkaufstaschen hergestellt werden. 

Netze & Schnüre werden in jedem durchsichtigen, zu-
gebundenen Sack bis max. 240 Liter kostenlos über-
nommen! In jedem ASZ gibt es dazu auch Sammelsä-
cke um € 1,50 (1 Rolle = 10 Säcke) zu kaufen. Ganz-
jährig ist eine Abgabe im ASZ kostenpflichtig zum Preis 

von € 5,- je Sack möglich. 

Netze & Schnüre dürfen nicht in der Abfalltonne ent-

sorgt, bzw. der Müllabfuhr mitgegeben werden! 

Termine: 

Di., 12.10.2021 8 - 9 Uhr ASZ Hofkirchen 

 11.30 - 13 Uhr ASZ Lembach 

Mi., 13.10.2021 8 - 9 Uhr ASZ Neustift 

Die Ausbildung zur Tagesmutter/-vater besteht aus ei-
nem theoretischen und einem praktischen Teil. Der Lehr-
gang vermittelt Wissen über folgende Themenbereiche: 
Pädagogik, Didaktik, Lernbetreuung, Entwicklungspsy-
chologie, Rechtliches, Gesundheit, Zeit- und Haushalts-
management, Kommunikation, Familiensysteme, Um-
gang mit Missbrauchsfällen u.v.m. Im Anschluss an den 
Lehrgang ist  eine Anstellung als Tagesmutter/-vater  zB 
bei der  Familienbund Oberösterreich GmbH möglich. Im 
Rahmen des Bildungskontos des Landes OÖ können bis 

zu 30 % der Kurskosten gefördert werden. 

Ausbildung zu Tagesmutter/-vater und Helfer/in für 
„Einsteiger“ ohne pädagogische Grundausbildung 

16.September 2021 – 11.Februar 2022 in Linz (Urfahr) 

07.Oktober 2021 – 18.Februar 2022 in Vöcklabruck 

Aufschulungslehrgang zu Tagesmutter/-vater für 
Fortgeschrittene, sprich für bereits ausgebildete Kin-
dergartenhelferinnen und Pädagoginnen: 

16.September 2021 – 11.Februar 2022 in Linz (Urfahr) 

07.Oktober 2021 – 18.Februar 2022 in Vöcklabruck 

 

Nähere Infos und Anmeldung unter  
akademie@ooe.familienbund.at oder auf 

www.ooe.familienbund.at —> Menüpunkt „Bildung“. 

Familienbund Oberösterreich GmbH 

Familienbundakademie 

Hauptstr. 83-85, 4040 Linz 

0732/603060-12 od. 30 

familienbundakademie@ooe.familienbund.at 


